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Aufgestellt: Pleinfeld, 14.05.2019
Ergänzt: Pleinfeld, 01.09.2020
Ergänzt: Pleinfeld, 15.12.2020
Ergänzt: Pleinfeld,  26.09.2023
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7. Immissionsschutz 
 
7.1 Die Lagerfläche ist so zu herzustellen, dass keine Gefahren, vermeidbare Nachteile oder Belästigungen 

entstehen. 
 
7.2 Eine betriebliche Nutzung zwischen 22.00 und 6.00 Uhr ist nicht zulässig. 

 
7.3 Bei Errichtung und Betrieb des Vorhabens ist der Stand der Technik im Hinblick auf Luftreinhaltung und 

Lärmschutz einzuhalten. Die Maßgabe von TA Luft und TA Lärm sind zu beachten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verfahrensvermerke 
 
1. Die Gemeinde Raitenbuch hat in der Sitzung vom ____________________ die Aufstellung des vorhabenbezogenen 

Bebauungsplans für das Sondergebiet „Lagerung und Produktion von Sekundär- und Recyclingbaustoffen“ beschlossen. 
Der Aufstellungsbeschluss wurde am ____________________ ortsüblich bekanntgegeben. 

 
 
2. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher Darlegung und Anhörung für den 

Vorentwurf zur Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans für das Sondergebiet „Lagerung und Produktion 
von Sekundär- und Recyclingbaustoffen“ in der Fassung vom 14.05.2019 hat in der Zeit vom ____________________ 
bis ____________________ stattgefunden. 

 
 
3. Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB für den 

Vorentwurf Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans für das Sondergebiet „Lagerung und Produktion von 
Sekundär- und Recyclingbaustoffen“ hat in der Fassung vom 14.05.2019 in der Zeit vom _____________ bis 
_____________ stattgefunden. 

 
 
4. Zu dem Entwurf zur Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans für das Sondergebiet „Lagerung und 

Produktion von Sekundär- und Recyclingbaustoffen“ in der Fassung vom 01.09.2020 wurden die Behörden und 
sonstigen Träger öffentliche Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ____________________ bis 
____________________ beteiligt. 

 
 
5. Der Entwurf zur Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans für das Sondergebiet „Lagerung und Produktion 

von Sekundär- und Recyclingbaustoffen“ in der Fassung vom 01.09.2020 wurde mit der Begründung gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB in der Zeit vom ____________________ bis ____________________ öffentlich ausgelegt.  

 
 
6. Der Entwurf zur Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans für das Sondergebiet „Lagerung und Produktion 

von Sekundär- und Recyclingbaustoffen“  in der Fassung vom 15.12.2020 wurde mit der Begründung gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB in der Zeit von ____________________ bis ____________________ erneut öffentlich ausgelegt. Ort und Dauer 
der Auslegung wurden am _____________ ortsüblich bekanntgegeben mit dem Hinweis, dass jeder während der 
Auslegungsfrist die Unterlagen einsehen und Stellungnahmen abgeben kann. 
Parallel dazu wurde die erneute Anhörung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 a Abs. 3 BauGB durchgeführt. 

 
 
7. Die Gemeinde Raitenbuch hat mit Beschluss des Gemeinderates vom ____________________ die Aufstellung des 

vorhabenbezogenen Bebauungsplans für das Sondergebiet „Lagerung und Produktion von Sekundär- und 
Recyclingbaustoffen“ in der Fassung vom _________________ gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen. 
Raitenbuch, den ____________________ 

 
 
 

____________________________ 
Joachim Wegerer, 1. Bürgermeister       (Siegel) 

 
 
8. Ausgefertigt 

Raitenbuch, den ____________________ 
 
 
 

____________________________ 
Joachim Wegerer, 1. Bürgermeister       (Siegel) 

 
 
9. Der Satzungsbeschluss zur Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans für das Sondergebiet „Lagerung und 

Produktion von Sekundär- und Recyclingbaustoffen“ wurde am ________________ gemäß § 10 Abs. 3 Halbsatz 2 
BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Sondergebiet “Lagerung und Produktion 
von Sekundär- und Recyclingbaustoffen“ ist damit in Kraft getreten. 
Raitenbuch, den ____________________ 

 
 
 

____________________________ 
Joachim Wegerer, 1. Bürgermeister       (Siegel) 

Festsetzungen durch Text 
 
1. Art der baulichen Nutzung 
 
1.1 Sonstiges Sondergebiet nach § 11 Abs. 2 BauNVO mit Zweckbestimmung „Lagerung und Produktion von 

Sekundär- und Recyclingbaustoffen“.  
 

1.2 Grundlage des vorliegenden Bebauungsplans ist der Vorhaben- und Erschließungsplan Nr. 1.1c vom 
26.09.2023. 
 

1.2 Der Vorhaben- und Erschließungsplan Nr. 1.1c vom 26.09.2023 wird Teil des Bebauungsplans gemäß  
§ 12 (3) BauGB. 
 

 
2. Maß der baulichen Ordnung 

 
2.1 Als höchstzulässiges Maß der baulichen Ordnung wird innerhalb des Baufensters eine Grundflächenzahl von 

0,8 und eine Geschossflächenzahl von 2,4 festgesetzt. 
 
 
3. Bauweise 
 
3.1 Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch die zeichnerische Darstellung in Form von Baugrenzen 

festgesetzt. Bei der Ausnutzung der festgesetzten überbaubaren Grundstücksflächen sind die Bestimmungen 
des Art. 6 Abs. 4 und 5 der BayBO bezüglich Abstandsflächen einzuhalten. 

 
3.2 Die Lagerung von Ausbauasphalt Verwertungsklasse A, Abbruchgut, Humus und Boden als Zwischenlager 

zur Beprobung oder mit Zuordnung DK0, ≤ Z. 1.1 nach LAGA und Eckpunktepapier sowie Recycling-
baustoffen zur Wiederverwertung ist auf wasserundurchlässiger Befestigung zulässig. 

 
3.3 Die Lagerung von Ausbauasphalt Verwertungsklasse B und C sowie belasteten Böden ≥ DK0, ≥ Z 1.2 nach 

LAGA und Eckpunktepapier ist nur im überdachten Bereich zulässig. 
 
 

4. Gestaltung der Gebäude und Grundstücke 
 
4.1 Für die Gebäude sind Flachdächer, Pultdächer oder Satteldächer mit einer Dachneigung zwischen 0° und 35° 

zulässig. 
 
4.2 Die Wandhöhe darf, bezogen auf das mittlere Geländeniveau der Gebäudeaußenwand, maximal 14,00m 

betragen.  
 

 
5. Entwässerung 
 
5.1 Der Geltungsbereich ist im Trennsystem zu entwässern.  

 
5.2 Anfallendes unverschmutztes Niederschlagswasser der Dachflächen ist in Abstimmung mit der erforderlichen 

wasserrechtlichen Erlaubnis in ein Versickerbecken einzuleiten und über belebtem Oberboden zu versickern. 
 

Niederschlagswasser der Betriebsflächen ist in Abstimmung mit der Wasserwirtschaftsbehörde in ein 
ausreichend dimensioniertes Niederschlagswasserbecken einzuleiten und auf dem Betriebsgelände zu 
verdunsten bzw. zur Befeuchtung von Lagergut zu verwenden. 

 
5.3 Für Einleitungen in das Grundwasser sind Oberflächen aus Zink, Kupfer und Blei zur Einhaltung der 

Technischen Regeln zum schadlosen Einleiten von Niederschlägen nur bis zu einer Gesamtfläche von 50 m² 
zulässig. 

 
 

6. Grünordnung - Naturschutz 
 
6.1 Die im Planblatt und in der Begründung und deren Anlagen enthaltenen Ausgleichsmaßnahmen für den 

naturschutzrechtlichen Eingriff sind Bestandteil des vorliegenden Bebauungsplans. 
 
6.2 Anpflanzungen sind gemäß den Pflanzlisten im Erläuterungsbericht zur landschaftspflegerischen 

Begleitplanung herzustellen. 
 
6.3 Zur Vermeidung der Anlockung von Nachtfaltern und anderen Fluginsekten durch Straßen- und 

Objektbeleuchtung sollten vollständig geschlossene LED-Lampen mit asymmetrischen Reflektor und nach 
unten gerichtetem Lichtkegel verwendet werden. Künstliche Lichtquellen sollen kein kaltweißes Licht unter 
540nm und keine Farbtemperatur von mehr als 2700 K emittieren. Ein erhöhter Anteil von langen 
Wellenlängen im Lichtspektrum (Rotlichtanteil) ist vorteilhaft. 
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